
URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer) 
9. Juli 2002 

Rechtssache T-21/01 

Georgios Zavvos 
gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

„Beamte - Disziplinarordnung - Einstufung in eine niedrigere Besoldungs
gruppe - Artikel 11 Absatz 1 und 14 des Statuts" 

Vollständiger Wonlaut in französischer Sprache II-483 

Gegenstand: Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Kommission 
vom 11. Januar 2000, mit der der Kläger von der Besol
dungsgruppe A 5 in die Besoldungsgruppe A 6 unter 
Beibehaltung der Dienstaltersstufe zurückgestuft wurde, 
und auf Ersatz des ihm angeblich entstandenen materiellen 
und immateriellen, von ihm auf 1 350 000 Euro beziffer
ten Schadens. 

Entscheidung: Die Entscheidung der Kommission vom 11. Januar 2000, 
mit der der Kläger von der Besoldungsgruppe A 5 in die 
Besoldungsgruppe A 6 unter Beibehaltung der Dienstalters
stufe zurückgestuft wurde, wird aufgehoben. Die Kommis
sion wird verurteilt, an den Kläger 2 000 Euro als Ersatz 
seines immateriellen Schadens zu zahlen. Im Übrigen wird 
die Klage abgewiesen. Die Kommission trägt ihre eigenen 
Kosten sowie die des Klägers. 
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Leitsätze 

1. Beamte - Rechte und Pflichten - Allgemeine Verpflichtung zur Unabhängigkeit 
und Redlichkeit - Umfang - Verpflichtung, eine ausschließlich von den Interessen 
der Gemeinschaften geleitete Haltung einzunehmen - Verpflichtung, die An
stellungsbehörde von jeder Gefährdung der Unabhängigkeit zu unterrichten -
Objektiver Charakter der Verpflichtungen 
(Beamtenstatut, Artikel 11 Absatz 1 und 14) 

2. Außervertragliche Haftung - Voraussetzungen - Rechtswidrigkeit - Schaden 
— Kausalzusammenhang 
(Artikel 288 Absatz 2 EG) 

3. Beamte - Klage - Schadensersatzklage - Aufhebung der angefochtenen 
rechtswidrigen Handlung - Angemessene Wiedergutmachung des immateriellen 
Schadens 
(Beamtenstatut, Artikel 91) 

4. Beamte - Disziplinarordnung - Diziplinarverfahren - Anhörung des 
Betroffenen durch die Anstellungsbehörde - Anhörung vor der Entscheidung der 
Anstellungsbehörde, den Disziplinarrat zu befassen — Umfang 
(Beamtenstatut, Artikel 87; Anhang IX, Artikel 1) 

1. Die Bestimmungen der Artikel 11 Absatz 1 und 14 des Statuts erlegen dem 
Beamten eine allgemeine Verpflichtung zur Unabhängigkeit und Redlichkeit 
gegenüber seinem Beschäftigungsorgan auf. Sie stellen damit Pfeiler der Berufsethik 
des öffentlichen Dienstes der Gemeinschaft dar. 
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In Anbetracht der überragenden Bedeutung der Garantie der Unabhängigkeit und der 
Integrität der Beamten sowohl hinsichtlich des internen Funktionierens als auch des 
äußeren Bildes der Gemeinschaftsorgane und angesichts des allgemeinen Wortlauts 
von Artikel 11 Absatz 1 des Statuts ist die darin festgelegte Verhaltensregel so zu 
verstehen, dass sie über das an den Beamten gerichtete Verbot, von keiner 
Regierung, Behörde, Organisation oder Person außerhalb seines Organs Weisungen 
anzufordern oder entgegenzunehmen, hinausgeht. Sie verlangt von dem Beamten, 
dass er unter allen Umständen eine ausschließlich von den Interessen der Gemein
schaften geleitete Haltung einnimmt. Sie untersagt daher allgemein jedes Verhalten, 
das unabhängig davon, ob es mit einem Verstoß gegen eine besondere Regelung 
verbunden ist, nach den Umständen des Falles zeigt, dass der betreffende Beamte 
ein besonderes Interesse über das allgemeine Gemeinschaftsinteresse stellen wollte. 
In diesem Zusammenhang setzt die Feststellung eines Verstoßes gegen Artikel 11 
Absatz 1 des Statuts bei Vorliegen der Verletzung einer bestimmten Regelung 
voraus, dass nachgewiesen wird oder wenigstens anhand des Sachverhalts 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese Verletzung durch die 
Verfolgung eines anderen Interesses als der Gemeinschaftsinteressen motiviert ist. 

Artikel 14 des Statuts verlangt von dem Beamten, dass er die Anstellungsbehörde 
vom Vorliegen eines persönlichen Interesses unterrichtet, das geeignet ist, seine 
Unabhängigkeit bei der Behandlung oder Erledigung einer Angelegenheit, in der er 
Stellung nehmen muss, zu beeinträchtigen. In Anbetracht des grundlegenden 
Charakters der Ziele der Unabhängigkeit und der Integrität, die diese Vorschrift 
verfolgt, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die vorgeschriebene 
Verpflichtung für den betreffenden Beamten darin besteht, die Anstellungsbehörde 
vorsorglich zu informieren, damit sie die nach dem Kontext der Angelegenheit 
angemessenen Maßnahmen treffen kann, und nicht darin, von vornherein auf die 
Behandlung oder die Erledigung der Angelegenheit zu verzichten oder zum Zweck 
einer solchen Behandlung oder Erledigung die Aspekte auszuschließen, die sein 
persönliches Interesse berühren könnten, hat Artikel 14 des Statuts einen weiten 
Anwendungsbereich, der alle Umstände erfasst, von denen der Beamte angesichts 
der von ihm ausgeübten Tätigkeit und der besonderen Umstände der Angelegenheit 
annehmen muss, dass sie in den Augen Dritter als mögliche Quelle einer Beein
trächtigung seiner Unabhängigkeit erscheinen können. 
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Die in den Artikeln 11 und 14 des Statuts vorgesehenen Verpflichtungen sind 
objektiver Natur, so dass die Feststellung eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung 
nicht davon abhängt, dass der betreffende Beamte einen Vorteil aus diesem Verstoß 
gezogen oder dieser Verstoß dem Organ einen Schaden zugefügt hätte oder dass 
jemand, der sich durch das Verhalten des Beamten verletzt fühlt, eine Beschwerde 
erhoben hätte. 

(Randnrn. 37 bis 40) 

Vgl. Gericht, 19. Mai 1999, Connolly/Kommission, T-34/96 und T-163/96, Slg. ÖD 
1999, I-A-87 und II-463, Randnr. 111; Gericht, 3. Juli 2001, E/Kommission, T-24/98 
und T-241/99, Slg. ÖD 2001, I-A-149 und II-681, Randnr. 76 

2. Die Haftung der Gemeinschaft ist an das Zusammentreffen mehrerer Voraus
setzungen geknüpft, die die Rechtswidrigkeit des den Organen vorgeworfenen 
Verhaltens, das tatsächliche Vorliegen des behaupteten Schadens und das Bestehen 
eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten und dem geltend gemachten 
Schaden betreffen. 

(Randnr. 323) 

Vgl. Gerichtshof, 16. Dezember 1987, Delauche/Kommission, 111/86, Slg. 1987, 5354, 
Randnr. 30; Gericht, 28. September 1999, Hautem/EIB, T-140/97, Slg. ÖD 1999, 
I-A-171 und 11-897, Randnr. 83 

3. Die Aufhebung der von einem Beamten angefochtenen Maßnahme der Ver
waltung kann als solche eine angemessene und grundsätzlich hinreichende 
Wiedergutmachung des immateriellen Schadens, den der Beamte möglicherweise 
erlitten hat, darstellen, insbesondere wenn die Maßnahme keine kränkende 
Beurteilung seiner Person enthalten hat. 

(Randnr. 325) 

Vgl. Gericht, 16. Juni 2000, C/Rat, T-84/98, Slg. ÖD 2000, I-A-113 und II-497, 
Randnr. 101 
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4. Artikel 87 des Statuts verlangt lediglich, dass der Beamte, gegen den eine 
Disziplinarstrafe verhängt werden soll, von der Anstellungsbehörde gehört wird. Die 
vorherige Anhörung auf der Grundlage des Artikels 87 Absatz 2 des Statuts verfolgt 
einen Untersuchungszweck und soll es der Anstellungsbehörde ermöglichen, zu 
prüfen, ob der dem Beamten zur Last gelegte Sachverhalt zutrifft, darüber zu 
befinden, ob der Disziplinarrat gemäß Artikel 1 des Anhangs IX des Statuts zu 
befassen ist, und gegebenenfalls den Bericht abzufassen, in dem die vorgeworfenen 
Verhaltensweisen und die Umstände, unter denen sie sich gezeigt haben, angegeben 
sind. Beschließt die Anstellungsbehörde, den Disziplinarrat zu befassen, so schließt 
sich eine streitige Erörterung zwischen dem beteiligten Beamten und dem 
betreffenden Organ an. 

(Randnr. 336) 

Vgl. Gericht, 19. März 1998, Tzoanos/Kommission, T-74/96, Slg. ÖD 1998, I-A-129 
und II-343, Randnr. 340 
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